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Antrag

der Fraktion der SPD, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis90/Die Grünen

Elektronischer Rechtsverkehr für den Verfassungsgerichtshof

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Siebtes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof

vom...

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel  1

Änderung des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof

Nach § 21 des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof vom 8. November 1990 (GVBl. S.
2246), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. April 2016 (GVBI.S. 221) geändert
worden ist, werden folgende §§ 21a und 21b eingefügt:

„§ 21a Übermittlung elektronischer Dokumente
(1) Die für Justiz zuständige Senatsverwaltung kann durch Rechtsverordnung bestimmen,
dass dem Verfassungsgerichtshof in einzelnen oder in allen Verfahrensarten Dokumente
elektronisch übermittelt werden können. Die Rechtsverordnung soll den Zeitpunkt bestim-
men, von dem an Dokumente elektronisch übermittelt werden können, die Art und Weise, in
der elektronische Dokumente einzureichen sind, sowie die für den Empfang bestimmte Ein-
richtung. Für Dokumente, die einem schriftlich zu unterzeichnenden Schriftstück gleichste-
hen, kann eine qualifizierte elektronische Signatur vorgeschrieben werden. Neben der qualifi-
zierten elektronischen Signatur kann auch ein anderes sicheres Verfahren zugelassen werden,
das die Authentizität und die Integrität des übermittelten elektronischen Dokuments sicher-
stellt.
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(2) Ein elektronisches Dokument ist dem Verfassungsgerichtshof zugegangen, wenn es in der
durch Rechtsverordnung nach Absatz 1 bestimmten Art und Weise übermittelt worden ist und
wenn die für den Empfang bestimmte Einrichtung es aufgezeichnet hat. Genügt das elektroni-
sche Dokument nicht den Anforderungen, so ist dies dem Absender unter Angabe der für den
Verfassungsgerichtshof geltenden technischen Rahmenbedingungen unverzüglich mitzuteilen.

§ 21b Elektronische Aktenführung
(1) Die Verfahrensakten können elektronisch geführt werden.
(2) Dokumente, die nicht der Form entsprechen, in der die Akte geführt wird, sind in die ent-
sprechende Form zu übertragen und in dieser Form zur Akte zu nehmen.
(3) Die Originaldokumente sind mindestens bis zum Abschluss des Verfahrens aufzubewah-
ren.
(4) Ist ein in Papierform eingereichtes Dokument in ein elektronisches Dokument übertragen
worden, so muss dieses den Vermerk enthalten, wann und durch wen die Übertragung vorge-
nommen worden ist. Ist ein elektronisches Dokument in die Papierform überführt worden,
muss der Ausdruck den Vermerk enthalten, welches Ergebnis die Integritätsprüfung des Do-
kuments ausweist, wen die Signaturprüfung als Inhaber der Signatur ausweist und welchen
Zeitpunkt die Signaturprüfung für die Anbringung der Signatur ausweist.
(5) Dokumente, die nach Absatz 2 hergestellt sind, sind für das Verfahren zugrunde zu legen,
soweit kein Anlass besteht, an der Übereinstimmung mit dem eingereichten Dokument zu
zweifeln.
(6) Soweit eine handschriftliche Unterzeichnung durch ein Mitglied des Verfassungsgerichts-
hofes vorgeschrieben ist, genügt dieser Form die Aufzeichnung als elektronisches Dokument,
wenn die verantwortenden Personen am Ende des Dokuments ihren Namen hinzufügen und
das Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen. Die für Justiz zu-
ständige Senatsverwaltung kann durch Rechtsverordnung bestimmen, dass neben der qualifi-
zierten elektronischen Signatur auch ein anderes sicheres Verfahren zugelassen wird, das die
Authentizität und die Integrität des aufgezeichneten elektronischen Dokuments sicherstellt.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin
in Kraft.
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Berlin, den 15.01.2019

Saleh  Kohlmeier
und die übrigen Mitglieder der Fraktion der SPD

Bluhm  U. Wolf  Schlüsselburg
und die übrigen Mitglieder der Fraktion DIE LINKE

Gebel  Kapek  Lux
und die übrigen Mitglieder der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen


